
Fachamt: Kämmerei  Vorlage-Nr.: 2025-092 
     
   Datum: 15.04.2025 
 
 

Beschlussvorlage 
 
  
Feststellung des Jahresabschlusses 2024 der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & 
Co. KG 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  Zuständigkeit 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 12.05.2025 nicht öffentlich Beratung 

Gemeinderat 22.05.2025 öffentlich 
Beratung und 

Beschlussfassung 

 
 
Beschlussantrag: 

 
Der Gemeinderat erteilt dem Bürgermeister für die Gesellschafterversammlung der Rhein-
Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG folgende Weisung: 
 

a) Der Jahresabschluss 2024 der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG 
sowie der Bericht des Aufsichtsrates wird festgestellt und nach § 11 Abs. 3 des 
Gesellschaftsvertrages genehmigt. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 50.052,42 € wird als nichtentnahmefähige 
Gewinnanteile im Verhältnis der Anliefermengen auf die Kommanditisten verteilt und 
verbucht. 
 

b) Der Komplementärin wird für das Geschäftsjahr 2024 gem. § 13 Abs. 5 Buchstabe q) 
des Gesellschaftsvertrags Entlastung erteilt. 
 

c) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2024 gem. § 13 Abs. 5 Buchstabe r) 
des Gesellschaftsvertrags Entlastung erteilt. 

 
 
 
Klimarelevanz: 

 
keine 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 

 
Der Aufsichtsrat der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG empfiehlt der 
Gesellschafterversammlung die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 und die 
Verwendung des Jahresüberschusses. 
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Der Ergebnisanteil beträgt je Kommanditisten: 

 
 
Der § 16 des Gesellschaftsvertrags regelt, dass die Grundlage für die Ergebnisverwendung 
der festgestellte Jahresabschluss ist. Die Feststellung erfolgt durch die 
Gesellschafterversammlung. 
 
Die Entwicklung der Kapitalkonten je Gesellschafter stellt sich wie folgt dar: 
 

 
 
Mit diesem Beschlussantrag wird Bürgermeister Reichert beauftragt, in der 
Gesellschafterversammlung der Rhein-Neckar-Phosphor-Recycling GmbH & Co. KG am 
07.07.2025 dem Jahresabschluss 2024 zuzustimmen und der Komplementärin sowie dem 
Aufsichtsrat für das Jahr 2024 die Entlastung zu erteilen. 
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Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
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